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Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei einer Betriebsprüfung schaut sich das Finanzamt natürlich 

auch an, ob es im Betrieb Firmenwagen gibt und wie diese genutzt 

werden. Damit es dabei keine bösen Überraschungen gibt, müssen 

die Vorgaben der Finanzverwaltung genau eingehalten werden. 

Die wesentlichen Regeln für die Überlassung von Firmenwagen an 

Arbeitnehmer hat das Bundesfinanzministerium nun überarbeitet 

und zusammengefasst. Was generell bei der Überlassung eines Fir-

menwagens sowie bei der 1 %-Regelung oder der Führung eines 

Fahrtenbuchs zu beachten ist, lesen Sie in dieser Ausgabe. Und hier 

sind wie gewohnt alle Themen in der Übersicht: 
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 Jun Jul  Aug 

Umsatzsteuer mtl. 11. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 11. 10. 10. 

Einkommensteuer 11. - - 

Körperschaftsteuer 11. - - 

Vergnügungsteuer 11. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
14. 13. 13. 

Gewerbesteuer - - 15. * 

Grundsteuer - - 15. * 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 20. 

SV-Beitragsnachweis 25. 25. 27. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 27. 29. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Wer Geld hat, kauft ein Auto. 

Wer keines hat, stirbt auf andere 

Weise.« 

Fernandel 

»Ich habe viel von meinem Geld 

für Alkohol, Weiber und schnelle 

Autos ausgegeben. Den Rest habe 

ich einfach verprasst.« 

George Best 
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Überlassung von Firmenwagen an Arbeitnehmer 

Das Bundesfinanzministerium hat ausführlich zur lohnsteuerli-
chen Behandlung eines Dienstwagens Stellung genommen. 

Immer wieder gibt es neue oder geänderte Vorgaben für die Be-

steuerung des geldwerten Vorteils aus der außerdienstlichen Nut-

zung eines Firmenwagens. Das Bundesfinanzministerium hat nun 

mehrere ältere Verwaltungsanweisungen überarbeitet und seine 

Vorgaben in einem umfangreichen Schreiben veröffentlicht. 

Neben den hier zusammengefassten Vorgaben geht das Bundesfi-

nanzministerium in seinem Schreiben auch auf spezielle Fälle ein, 

die nur wenige Arbeitnehmer betreffen. Dazu gehören die Gestel-

lung eines Fahrers, Umwegfahrten wegen konkreter Sicherheitsge-

fährdung des Arbeitnehmers oder die Überlassung gepanzerter 

Fahrzeuge. Was zusätzlich bei der 1 %-Regelung oder bei der Füh-

rung eines Fahrtenbuchs zu beachten ist, lesen Sie in separaten 

Beiträgen auf den folgenden Seiten. 

 Methodenwechsel: Ein unterjähriger Wechsel zwischen Fahr-

tenbuch und 1 %-Regelung für ein Fahrzeug ist nicht zulässig. 

 Familienheimfahrten: Nutzt der Arbeitnehmer einen Firmen-

wagen für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 

Haushaltsführung, fällt für die erste wöchentliche Fahrt kein 

geldwerter Vorteil an. Für jede weitere Familienheimfahrt in 

derselben Woche ist ein 

Nutzungswert von 0,002 % 

des Bruttolistenpreises pro 

Entfernungskilometer an-

zusetzen, sofern kein Fahr-

tenbuch geführt wird. 

 Leasing: Least der Arbeit-

geber einen Firmenwagen, 

ist der geldwerte Vorteil 

aus der Privatnutzung nach den üblichen Regeln zu bestimmen, 

wenn der Anspruch auf die Nutzungsüberlassung ein arbeitsver-

traglicher Vergütungsanspruch ist oder auf eine Gehaltsum-

wandlung zurückgeht. Außerdem muss der Arbeitgeber zivil-

rechtlich Leasingnehmer sein. Der Arbeitgeber darf dann die 

pauschalen Kilometersätze im Rahmen einer Auswärtstätigkeit 

mit diesem Firmenwagen nicht steuerfrei erstatten. 

 Nutzungsentgelt: Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstli-

che Nutzung seines Firmenwagens ein Nutzungsentgelt, mindert 

das den steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Das Nutzungsent-

gelt kann eine Monatspauschale, eine Kilometerpauschale oder 

die Übernahme von Leasingraten oder anderen Fahrzeugkosten 

sein. Kein Nutzungsentgelt ist dagegen der Barlohnverzicht des 

Arbeitnehmers im Rahmen einer Gehaltsumwandlung. Über-

steigt das Nutzungsentgelt den geldwerten Vorteil, führt der 

übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu 

Werbungskosten. Weitere Details zum Nutzungsentgelt hatte 

das Bundesfinanzministerium erst vor einem halben Jahr detail-

liert geregelt und behält diese unverändert bei. 

 Zuzahlung zur Anschaffung: Zuzahlungen des Arbeitnehmers 

zu den Anschaffungskosten eines Dienstwagens können im Zah-

lungsjahr und in den darauf folgenden Kalenderjahren auf den 

geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung dieses Fahrzeugs voll 

angerechnet werden. Gleiches gilt für Zuzahlungen des Arbeit-

nehmers zu Leasingsonderzahlungen.  

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Steuereinnahmen steigen deutlich 

Bund, Länder und Gemeinden können 

weiterhin mit steigenden Steuereinnah-

men rechnen. Die Steuerschätzer von 

Bund und Ländern haben nämlich in ihrer 

Frühjahrssitzung ihre letzte Prognose we-

gen der guten Konjunktur nach oben kor-

rigiert. Allein für das laufende Jahr prog-

nostizieren sie 7,8 Milliarden Euro an zu-

sätzlichen Steuereinnahmen. Davon ent-

fallen 5,5 Mrd. auf den Bund und 3,5 Mrd. 

auf die Länder. Die Kommunen können 

sich über Mehreinnahmen von 0,6 Mrd. 

Euro freuen. Für die nächsten drei Jahre 

haben sie ähnliche Werte ermittelt, so-

dass bis 2022 insgesamt Steuermehrein-

nahmen von 63,3 Mrd. Euro für Bund, 

Länder und Gemeinden fließen werden. 

 

Frühjahrsputz im Steuerrecht 

Jedes Frühjahr jätet das Bundesfinanzmi-

nisterium den Wildwuchs an Verwaltungs-

anweisungen. Dazu veröffentlicht das Mi-

nisterium jährlich eine Positivliste der 

weiterhin gültigen Schreiben und gleich 

lautenden Erlasse der obersten Finanzbe-

hörden der Länder. Insgesamt 86 Verwal-

tungsanweisungen sollen nun nach dem 

31. Dezember 2016 nicht mehr angewen-

det werden. In den Vorjahren kam das 

Ministerium bei diesem Frühjahrsputz re-

gelmäßig auf mehr als 100 aussortierte 

Verwaltungsanweisungen. Im Vergleich 

dazu ist die Liste weiterhin gültiger Ver-

waltungsanweisungen fast 89 Seiten lang 

und hat 1.755 Einträge – 58 mehr als im 

letzten Jahr. 

 

Zweifel an Verfassungsmäßigkeit 
von Nachzahlungszinsen ab 2015 

Seit bald 10 Jahren haben wir ein histo-

risch niedriges Zinsniveau, und fast ge-

nauso lang gibt es immer wieder Versu-

che, die im Vergleich hohen Zinsen auf 

Steuernachzahlungen von 6 % pro Jahr ge-

richtlich anzugreifen. Bisher sind alle die-

se Bemühungen gescheitert, weil die Fi-

nanzgerichte oder der Bundesfinanzhof 

den Zinssatz als typisierende Regelung 

akzeptiert haben. Jetzt scheint sich eine 

Änderung abzuzeichnen, denn zum ersten 

Mal hat auch der Bundesfinanzhof schwe-

re verfassungsrechtliche Zweifel an der 

Höhe des Zinssatzes zumindest ab dem 

Jahr 2015 geäußert. Das ist freilich noch 

keine abschließende Entscheidung, denn 

es handelt sich nur um ein Verfahren über 

die Aussetzung der Vollziehung. 
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Nutzung von Firmenwagen mit der 1 %-Regelung 

Auch besondere Konstellationen berücksichtigt das Bundesfi-
nanzministerium in seinen Vorgaben für die Anwendung der 
1 %-Regelung für einen Firmenwagen. 

In den meisten Fällen ist die 1 %-Regelung deutlich weniger auf-

wendig als die Führung eines Fahrtenbuchs, oft aber gleichzeitig 

steuerlich ungünstiger. Ob mehr Bequemlichkeit oder weniger 

Steuern für den Firmenwagen die attraktivere Alternative ist, muss 

jeder selbst entscheiden. Doch auch ohne die Pflicht zum ord-

nungsgemäßen Fahrtenbuch kann die 1 %-Regelung ihre Tücken 

haben und bürokratischen Aufwand nach sich ziehen. Die Finanz-

verwaltung hat Vorgaben für die steuerliche Handhabung der 1 %-

Regelung im Normal- und im Sonderfall entwickelt. 

 Dienstfahrten von/zur Wohnung: Wenn der Arbeitnehmer den 

Firmenwagen ausschließlich an den Tagen für Fahrten zwischen 

Wohnung und Tätigkeitsstätte nutzen darf, an denen er mög-

licherweise dienstliche Fahrten von der Wohnung aus antritt 

oder an der Wohnung beendet (Bereitschaftsdienst etc.), ist 

kein geldwerter Vorteil aus dem Firmenwagen für Fahrten zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen. 

 Gelegentliche Überlassung: Der geldwerte Vorteil nach der 

1 %-Regelung und der 0,03 %-Regelung ist auch dann anzusetzen, 

wenn der Arbeitnehmer den Firmenwagen nur gelegentlich nut-

zen kann. Die Monatsbeträge brauchen jedoch nicht angesetzt 

zu werden für volle Kalendermonate, in denen dem Arbeitneh-

mer kein Firmenwagen 

zur Verfügung steht, oder 

wenn dem Arbeitnehmer 

der Firmenwagen aus be-

sonderem Anlass oder zu 

einem besonderen Zweck 

nur gelegentlich für nicht 

mehr als fünf Kalenderta-

ge im Monat überlassen 

wird. In diesem Fall ist 

der geldwerte Vorteil für Privatfahrten und Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte je Fahrtkilometer mit 

0,001 % des Listenpreises zu bewerten. Zum Nachweis der Fahr-

strecke müssen die Kilometerstände festgehalten werden. 

 Park & Ride: Setzt der Arbeitnehmer den Dienstwagen auf den 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder bei 

Familienheimfahrten nur für eine Teilstrecke ein, weil er re-

gelmäßig die andere Teilstrecke mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln zurücklegt, so ist der Ermittlung des geldwerten Vorteils 

dennoch die gesamte Entfernung zugrunde zu legen, es sei denn, 

der Arbeitgeber stellt den Dienstwagen nur für diese Teilstrecke 

zur Verfügung oder der Arbeitnehmer erbringt für die restliche 

Teilstrecke einen Nachweis über die Benutzung eines anderen 

Verkehrsmittels, z. B. ein Monats- oder Jahresticket. 

 Nutzungsverbot: Spricht der Arbeitgeber ein Verbot für die 

Nutzung des Firmenwagens zu Privatfahrten aus, ist kein geld-

werter Vorteil anzusetzen, wenn das Nutzungsverbot durch ent-

sprechende Unterlagen nachgewiesen wird. Den gleichen Zweck 

erfüllt ein mit Wirkung für die Zukunft erklärter schriftlicher 

Verzicht des Arbeitnehmers auf die Nutzung, wenn aus außer-

steuerlichen Gründen ein Nutzungsverbot des Arbeitgebers 

nicht in Betracht kommt und der Nutzungsverzicht dokumen-

Erfolglose Verfassungsbeschwerde 
gegen Gewerbesteuerpflicht 

Eine Verfassungsbeschwerde gegen die 

Einführung der Gewerbesteuerpflicht für 

Gewinne aus der Veräußerung von Antei-

len an einer Mitunternehmerschaft im Juli 

2002 und das rückwirkende Inkraftsetzen 

dieser Vorschrift ist beim Bundesverfas-

sungsgericht ohne Erfolg geblieben. Die 

Verfassungsrichter halten es außerdem für 

mit dem Grundsatz der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit vereinbar, dass ei-

ne Personengesellschaft als Mitunterneh-

merschaft bei Verkauf eines Anteils durch 

einen Mitunternehmer grundsätzlich die 

Gewerbesteuer schuldet, obwohl der Ge-

winn aus dem Verkauf des Mitunterneh-

meranteils dem verkaufenden Gesell-

schafter zufließt. 

 

Überlassung eines Dienstwagens 
an Ehegatten mit Minijob 

Die Kosten für einen Dienstwagen sind 

auch dann als Betriebsausgaben abzugsfä-

hig, wenn dieser dem Ehegatten im Rah-

men eines Minijobs überlassen und der 

geldwerte Vorteil vom Arbeitslohn des 

Ehegatten abgezogen wird. Zwar hält das 

Finanzgericht Köln die Gestaltung bei ei-

nem Minijob für ungewöhnlich, doch ent-

sprächen Inhalt und Durchführung des 

Vertrages noch dem, was auch fremde 

Dritte vereinbaren würden. Das Gericht 

sieht keinen Anhaltspunkt dafür, dass 

Dienstwagen nur Vollzeitbeschäftigten 

überlassen werden. Das Finanzamt hat al-

lerdings Revision eingelegt. 

 

Einsprüche zur Abziehbarkeit 
von Arbeitsecken abgewiesen 

Mit einem Beschluss des Großen Senats 

hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 

dass ein häusliches Arbeitszimmer nur 

dann steuerlich abziehbar ist, wenn es 

ausschließlich oder nahezu ausschließlich 

beruflich genutzt wird. Damit sind insbe-

sondere Arbeitsecken in einem gemischt 

genutzten Raum nicht steuerlich berück-

sichtigungsfähig. Die Finanzverwaltung 

hat daher am 30. April 2018 per Allge-

meinverfügung alle anhängigen Einsprü-

che und Änderungsanträge zur Nichtab-

ziehbarkeit der Aufwendungen für ein 

nicht ausschließlich oder nicht nahezu 

ausschließlich für betriebliche oder beruf-

liche Zwecke genutztes häusliches Ar-

beitszimmer zurückgewiesen. Die be-

troffenen Steuerzahler haben nun ein 

Jahr Zeit ab Veröffentlichung der Allge-

meinverfügung, um zu klagen, falls sie an 

ihrer Meinung festhalten. 
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tiert wird. Die Unterlagen oder Nutzungsverzichtserklärung 

muss der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufbewahren. 

Die unbefugte Privatnutzung eines Firmenwagens ist noch kein 

Arbeitslohn. Arbeitslohn liegt erst dann vor, wenn der Arbeitge-

ber zu erkennen gibt, dass er seine Schadenersatzforderung ge-

genüber dem Arbeitnehmer nicht geltend machen wird. 

 Überlassung an mehrere Arbeitnehmer: Wird ein Firmenwa-

gen mehreren Arbeitnehmern überlassen, dann ist der geldwer-

te Vorteil für die Privatnutzung von 1 % des Listenpreises pro 

Monat auf die Nutzer aufzuteilen. Der pauschale Nutzungswert 

für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ist 

bei jedem Arbeitnehmer mit 0,03 % des Listenpreises je Entfer-

nungskilometer zu ermitteln und durch die Zahl der Nutzer zu 

teilen. Jeder Nutzer kann im Rahmen seiner Einkommensteuer-

veranlagung zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte übergehen. 

 Mehrere Fahrzeuge: Kann ein Arbeitnehmer gleichzeitig meh-

rere Firmenwagen nutzen, ist für jedes Fahrzeug der geldwerte 

Vorteil für Privatfahrten mit monatlich 1 % des Listenpreises 

anzusetzen, auch wenn ein 

Wechselkennzeichen ver-

wendet wird. Ist die Nut-

zung der Firmenwagen 

durch andere zur Pri-

vatsphäre des Arbeitneh-

mers gehörende Personen 

so gut wie ausgeschlossen, 

ist für den geldwerten Vor-

teil aus der Privatnutzung 

lediglich der Listenpreis des überwiegend genutzten Firmenwa-

gens anzusetzen. Bei Anwendung der 0,03 %-Regelung ist dem 

geldwerten Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte der Listenpreis des überwiegend für diese Fahr-

ten genutzten Autos zugrunde zu legen. 

 Fahrzeugpool: Steht den Arbeitnehmern ein Pool von Fahrzeu-

gen zur Verfügung, ist der geldwerte Vorteil für Privatfahrten 

mit 1 % der Listenpreise aller Fahrzeuge geteilt durch die Zahl 

der Nutzer anzusetzen. Analog ist bei Fahrten zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte zu verfahren. Jeder Nutzer 

kann im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung zur Ein-

zelbewertung der tatsächlichen Fahrten übergehen. 

 Fahrzeugwechsel: Bei einem Fahrzeugwechsel im Laufe eines 

Kalendermonats ist der Listenpreis des überwiegend zur Verfü-

gung gestellten Fahrzeugs zugrunde zu legen. 

 Listenpreis: Eine in den Listenpreis einzubeziehende Sonder-

ausstattung liegt nur vor, wenn das Auto bereits werkseitig da-

mit ausgestattet ist. Nachträglich eingebaute unselbständige 

Ausstattungsmerkmale sind durch die 1 %-Regelung abgegolten 

und können nicht getrennt bewertet werden. Für die 1 %-

Regelung ist auch bei reimportierten Autos der inländische Lis-

tenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung maßgebend. 

 Kostendeckelung: Der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung 

kann die dem Arbeitgeber für den Firmenwagen insgesamt ent-

standenen Kosten übersteigen. Wird dies im Einzelfall nachge-

wiesen, ist der geldwerte Vorteil höchstens mit den Gesamtkos-

ten des Fahrzeugs anzusetzen.  

 

Aussetzung der Vollziehung bei 
der Verlustabzugsbeschränkung 

Werden innerhalb von fünf Jahren mehr 

als 50 % der Anteile an einer Kapitalge-

sellschaft verkauft, sind aufgelaufene 

Verluste nicht mehr abziehbar. Diese Re-

gelung hielt das Finanzgericht Hamburg 

für verfassungswidrig und hat sie deshalb 

dem Bundesverfassungsgericht zur Prü-

fung vorgelegt. Zusätzlich hat das Finanz-

gericht in dieser Frage nun auch Ausset-

zung der Vollziehung gewährt und sich 

damit ausdrücklich gegen die Vorgaben 

der Finanzverwaltung gestellt. Das Fi-

nanzgericht  hat in seinem Beschluss er-

klärt, dass es eher erwartet, dass das Ge-

setz vom Bundesverfassungsgericht nicht 

nur für die Zukunft, sondern auch rück-

wirkend für nichtig erklärt wird. 

 

Ermäßigter Steuersatz für 
Anschluss ans Trinkwassernetz 

Das Legen eines Hauswasseranschlusses ist 

nach Meinung des Bundesfinanzhofs auch 

Teil der "Lieferungen von Wasser" im Sin-

ne des Umsatzsteuergesetzes, sodass auf 

diese Leistung der ermäßigte Steuersatz 

anzuwenden ist. Dabei ist gleichgültig, 

von wem und an wen die Lieferung von 

Wasser erfolgt. Insbesondere sind damit 

auch die Arbeiten eines Bauunternehmens 

zum Anschluss eines Gebäudes ans öffent-

liche Trinkwassernetz steuerbegünstigt. 

Der Bundesgerichtshof hatte zudem vor 

einigen Jahren entschieden, dass der er-

mäßigte Steuersatz auch für Arbeiten zur 

Erneuerung des Anschlusses gilt. 

 

Kassenführung mit einem 
PC-Kassensystem 

Bereits die Möglichkeit, dass ein Kassen-

system theoretisch manipulierbar ist, be-

rechtigt das Finanzamt zu Hinzuschätzun-

gen, auch wenn es keine Hinweise auf ei-

ne Manipulation gibt und die Manipulation 

relativ schwierig wäre. So hatte das Fi-

nanzgericht Münster vor einem Jahr ent-

schieden und ist nun vom Bundesfinanzhof 

zurückgepfiffen worden. Mit seinem Urteil 

sei das Gericht über das Ziel hinaus ge-

schossen, weil es den Aussagen und Be-

weisanträgen des Unternehmers nicht 

ausreichend Gehör geschenkt hat. Der 

Bundesfinanzhof hat das Finanzgericht 

daher aufgefordert, dies nachzuholen und 

danach sorgfältig zu gewichten, welche 

Folgen ein möglicher formeller Mangel der 

Kassenführung hat. Die Frage, wann auch 

PC-Kassensysteme von der Finanzverwal-

tung als ordnungsgemäß akzeptiert wer-

den müssen, bleibt also weiter offen. 
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Vorgaben beim Fahrtenbuch für Firmenwagen 

Neben einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch sind noch weitere 
Vorgaben der Finanzverwaltung zu beachten, wenn der geld-
werte Vorteil für einen Dienstwagen nach der tatsächlichen 
außerdienstlichen Nutzung bestimmt werden soll. 

Dreh- und Angelpunkt bei der Ermittlung des individuellen Nut-

zungswerts ist ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. An den strikten 

Anforderungen des Finanzamts dazu hat sich im Lauf der Jahre 

wenig geändert. Das Bundesfinanzministerium geht daher auch in 

erster Linie auf andere Aspekte ein, die bei der Ermittlung des in-

dividuellen Nutzungswerts per Fahrtenbuch zu beachten sind. 

 Einheitliches Verfahren: Wird der Firmenwagen sowohl für Pri-

vatfahrten als auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit 

überlassen, kann die Nutzungswertermittlung per Fahrtenbuch 

nicht auf eine dieser beiden Nutzungen beschränkt werden. 

 Elektronisches Fahrtenbuch: Ein elektronisches Fahrtenbuch 

wird vom Finanzamt anerkannt, wenn sich daraus dieselben Er-

kenntnisse wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch ge-

winnen lassen. Beim Ausdrucken von elektronischen Aufzeich-

nungen müssen nachträgliche Veränderungen der Angaben 

technisch ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert werden. 

Ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten automa-

tisch bei Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand 

und Fahrtziel erfasst werden, gilt jedenfalls dann als zeitnah 

geführt, wenn der Fahrer den dienstlichen Fahrtanlass (Reise-

zweck und aufgesuchte Geschäftspartner) innerhalb von bis zu 

sieben Kalendertagen in einem Webportal einträgt und die üb-

rigen Fahrten dem privaten Bereich zugeordnet werden. 

 Erleichterungen: Ein Fahrtenbuch soll die Zuordnung von Fahr-

ten zur betrieblichen und beruflichen Sphäre ermöglichen. Auf 

einzelne der geforderten Angaben kann aber verzichtet werden, 

soweit im Einzelfall die Aussagekraft und Überprüfbarkeit nicht 

beeinträchtigt wird. Bei Automatenlieferanten, Kurierdienst-

fahrern, Handelsvertre-

tern, Kundendienstmon-

teuren und Pflegedienst-

mitarbeitern mit täglich 

wechselnden Auswärtstä-

tigkeiten reicht es z. B. 

aus, wenn sie angeben, 

welche Kunden sie an 

welchem Ort aufsuchen. 

Angaben über die Reise-

route und zu den Entfernungen zwischen den Stationen sind nur 

bei größerer Differenz zwischen direkter Entfernung und tat-

sächlicher Fahrtstrecke erforderlich. Taxifahrer können für 

Fahrten im Pflichtfahrgebiet täglich zu Beginn und Ende der 

Gesamtheit dieser Fahrten den Kilometerstand notieren mit der 

Angabe „Taxifahrten im Pflichtfahrgebiet” o. ä. Nur Fahrten, 

die über dieses Gebiet hinausgehen, sind mit genauer Angabe 

des Reiseziels zu erfassen. Für Fahrlehrer ist es ausreichend in 

Bezug auf Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchte Geschäfts-

partner „Lehrfahrten”, „Fahrschulfahrten” o. ä. anzugeben. 

 Gesamtkosten: Zu den Gesamtkosten des Firmenwagens gehö-

ren die Absetzung für Abnutzung (AfA) oder Leasingzahlungen, 

Treibstoff, Wartung und Reparatur, Kraftfahrzeugsteuer, Hal-

terhaftpflicht- und Fahrzeugversicherungen, Garagen- oder 

Steuerpauschalierung für Zuwen-
dungen aus einem Bonusprogramm 

Für betrieblich veranlasste Zuwendungen, 

die beim Empfänger steuerpflichtig wä-

ren, kann das Unternehmen die Steuer 

mit einem Pauschsteuersatz von 30 % ab-

gelten. Diese Steuerpauschalierung kann 

aber in der Regel nicht für Zuwendungen 

im Rahmen eines verkaufsfördernden Bo-

nusprogramms angewandt werden. Vo-

raussetzung für die Pauschalierung ist 

nämlich auch, dass die Zuwendung zusätz-

lich zur ohnehin vereinbarten Leistung 

erbracht wird. Beim Bonusprogramm ist 

die Prämie aber nach einer Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs keine Zusatzleis-

tung, sondern es handelt sich um die al-

lein geschuldete Leistung für den er-

brachten Verkaufserfolg. Im Streitfall be-

kam das klagende Unternehmen daher die 

bereits bezahlte Steuer wieder erstattet. 

 

Rückabwicklung der Beteiligung an 
geschlossenem Immobilienfonds 

Geschlossene Immobilienfonds haben in 

der Vergangenheit nicht immer den vom 

Anleger erhofften Ertrag gebracht, was 

mitunter bis zu Gerichtsverfahren zwi-

schen Fondsbetreiber und Anleger geführt 

hat. In einem solchen Fall hat der Bundes-

finanzhof nun über die steuerliche Bewer-

tung des vom Fonds gezahlten Betrags für 

die Rückabwicklung der Fondsbeteiligung 

geurteilt. Bestehen demnach Anhalts-

punkte dafür, dass die als Kaufpreis be-

zeichnete Gegenleistung des Fonds teil-

weise auch für andere Verpflichtungen 

des Anlegers gezahlt wurde, insbesondere 

den Verzicht auf Schadensersatzansprü-

che und die Rücknahme von Klagen, dann 

ist der vereinbarte Kaufpreis aufzuteilen. 

 

Berücksichtigung selbst 
getragener Krankheitskosten 

Verzichtet ein Steuerzahler auf die Er-

stattung seiner Krankheitskosten, um von 

seiner privaten Krankenversicherung eine 

Beitragserstattung zu erhalten, können 

diese Kosten nicht von den erstatteten 

Beiträgen abgezogen werden, die ihrer-

seits die Höhe der abziehbaren Kranken-

versicherungsbeiträge gemäß reduzieren. 

Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfi-

nanzhof erneut bestätigt, dass selbst ge-

tragene Krankheitskosten eines privat 

Versicherten keinen Einfluss auf die Höhe 

der steuerlich abziehbaren Beiträge ha-

ben, unabhängig davon, ob es sich um ei-

nen verbindlichen Selbstbehalt handelt 

oder um den Verzicht auf die Einreichung 

bei der Versicherung. 



 6 

Stellplatzmiete, Anwohnerparkberechtigungen, Wagenpflege/-

wäsche sowie der Ladestrom, soweit er nicht von der Steuer 

befreit ist. Das Finanzamt akzeptiert, wenn auch die vom Ar-

beitnehmer unmittelbar getragenen oder vom Arbeitgeber an 

den Arbeitnehmer weiterbelasteten Kosten den Gesamtkosten 

zugerechnet werden. Nicht zu den Gesamtkosten gehören z. B. 

Fährkosten, Vignetten, Mautgebühren, Parkgebühren, Insassen- 

und Unfallversicherungen, Verwarnungs-, Ordnungs- und Buß-

gelder, Kosten einer Ladevorrichtung bei Elektrofahrzeugen so-

wie der steuerfreie Ladestrom. Für die AfA ist bei einem Neu-

wagen eine Gesamtnutzungsdauer von acht Jahren anzusetzen. 

Die Gesamtkosten sind jedenfalls dann periodengerecht anzu-

setzen, wenn der Arbeitgeber die Kosten des Firmenwagens in 

seiner Gewinnermittlung periodengerecht erfassen muss. 

 Vorläufiger Nutzungswert: Falls die genaue Erfassung des indi-

viduellen Nutzungswerts bei der Führung eines Fahrtenbuchs 

monatlich nicht möglich ist, kann der monatlichen Lohnsteuer 

ein Zwölftel des Vorjahresbetrags zugrunde gelegt werden. Al-

ternativ können zur Ermittlung des geldwerten Vorteils je 

Fahrtkilometer vorläufig 0,001 % des inländischen Listenpreises 

für den Dienstwagen angesetzt werden. Nach Ablauf des Kalen-

derjahres oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss 

dann der tatsächlich zu versteuernde Nutzungswert ermittelt 

und eine etwaige Lohnsteuerdifferenz ausgeglichen werden. 

 Mehrere Fahrzeuge: Für jedes Fahrzeug sind die Gesamtauf-

wendungen und das Verhältnis der privaten zu den übrigen 

Fahrten separat nachzuweisen. Stehen einem Arbeitnehmer 

gleichzeitig mehrere Firmenwagen zur Verfügung und wird 

nicht für alle ein Fahrtenbuch geführt, ist der Nutzungswert für 

die anderen Firmenwagen monatlich mit 1 % des Listenpreises 

anzusetzen.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Keine Anhebung der Kleinunter-
nehmergrenze geplant 

Seit vielen Jahren ist die umsatzsteuerli-

che Kleinunternehmergrenze unverändert 

bei 17.500 Euro. Im Rahmen des Gesetz-

gebungsverfahrens zum Zweiten Bürokra-

tieentlastungsgesetz war für eine Weile 

eine deutliche Anhebung der Grenze im 

Gespräch, doch wurde diese Änderung 

wieder aus dem Gesetz gestrichen. Die 

Bundesregierung hat nun in der Antwort 

auf eine Anfrage aus dem Bundestag er-

klärt, dass es weiterhin keine Pläne gibt, 

die Kleinunternehmergrenze anzuheben. 

 

Begünstigtes Vermögen bei 
einer Vermietungsgesellschaft 

Bei der Erbschaftsteuer ist Betriebsver-

mögen begünstigt, während Vermögens-

verwaltungsgesellschaften normal besteu-

ert werden. Der Bundesfinanzhof war zu 

dem Ergebnis gelangt, dass die von einer 

Wohnungsvermietungsgesellschaft an Drit-

te vermieteten Wohnungen nur dann als 

Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer 

begünstigt sind, wenn die Gesellschaft 

neben der Vermietung auch Zusatzleis-

tungen im Rahmen eines wirtschaftlichen 

Geschäftsbetriebs erbringt, die das bei 

langfristigen Vermietungen übliche Maß 

überschreiten. Die Finanzverwaltung hat 

nun bekannt gegeben, dieses Urteil nicht 

über den entschiedenen Einzelfall hinaus 

anwenden zu wollen. Damit bleibt es wei-

ter dabei, dass eine Vermietungsgesell-

schaft begünstigtes Betriebsvermögen ha-

ben kann, wenn sie über einen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieb verfügt.  

 


